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Liebe Leserin, lieber Leser dieses Rundschreibens, 

 

der Postversand dieses Rundschreibens ist aufwändig und teuer. Der 
Landesvorstand und die Geschäftsstelle bitten Sie deshalb, Ihre E-Post-/ 

E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit der Versand in Zukunft kostengünstig auf 
elektronischem Wege erfolgen kann. 

 
Der E-Post-/E-Mail-Versand wird im Übrigen nicht von einer Mitgliedschaft in 

der Landsmannschaft Ostpreußen abhängig gemacht.  
Im Gegenteil – wir möchten, dass unser Rundschreiben eine weitestmögliche 

Verbreitung findet. Gerne können Sie uns auch die  
E-Post-/E-Mail-Adressen von Interessenten mitteilen, an die wir unsere 

Rundschreiben zukünftig senden sollen: an Ihre Kinder und Enkel, an Nachbarn 
und Verwandte, an Freunde und Bekannte. Selbstverständlich müssen – der 

Datenschutz geht vor – alle Interessenten mit einer Zusendung per E-Post/E-Mail 
einverstanden sein. 

 
Aber: Wohlgemerkt, kostenlos ist der Versand nur per E-Post/E-Mail.  

Wer unser Rundschreiben per Briefpost erhalten möchte, muss Mitglied  
oder Fördermitglied sein. 

 
E-Post/E-Mails an: Geschaeftsstelle@Ostpreussen-NRW.de 

 

 
T e r m i n e : 

 

16.03.2019 Frühjahrstagung mit Neuwahlen in Oberhausen 
13.04.2019 Landesversammlung des BdV NRW in Düsseldorf (GHH) 
11.05.2019 Jahrestreffen der Landsmannschaft Ostpreußen in Wolfsburg 
15.06.2019 Sommerfest der deutschen Minderheit in Heilsberg (Amphitheater) 
07.07.2019 NRW-Landestreffen der Ostpreußen, Pommern und Schlesier auf Schloß Burg 
12.10.2019 Festveranstaltung 70 Jahre Landsmannschaft Ostpreußen NRW in Düsseldorf 

 

Liebe Vorsitzende unserer Gruppen: 
Bitte achten Sie bei Ihren Planungen auf die Termine der Landesgruppe,  

um Überschneidungen zu vermeiden 
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Editorial 
 

Liebe Landsleute, 

ich möchte meine einlei-

tenden Worte mit einer 
Klage beginnen:  

»Ostdeutschland, immer 
nur Ostdeutschland!« 
Die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ) berichtete 

am 19. Januar 2019 unter 

der Überschrift „Ohne indi-

viduellen Schuldvorwurf“ 

über den immer noch wäh-

renden Streit um die Ent-

eignungen nach 1945 in 
Ostdeutschland.  

Ostdeutschland! 

FAZ: „Entschieden ist die 

Angelegenheit im Grunde 

spätestens seit der Wieder-

vereinigung: Besitz, der 

nach dem Krieg in Ost-

deutschland unter Besat-

zungsrecht enteignet wor-

den ist, wird nicht zurück-

gegeben oder entschä-

digt.“ Nun, hier soll es nicht 

um die Frage gehen, ob die 

Behauptung, die Sowjet-

union habe in den Ver-

handlungen über die deut-

sche Einheit verlangt, die 

Bodenreform dürfe nicht 

rückgängig gemacht wer-

den, falsch ist oder nicht1. 

Es geht um die Verwendung 

des Begriffs „Ostdeutsch-
land“. Ja, sämtliches Hab 

und Gut in Ostdeutschland 

wurde nach dem Krieg un-

ter Besatzungsrecht/Besat-
zungswillkür entzogen. Je-

der von uns war und ist von 

diesen Vermögensentzie-

hungen betroffen – unmit-

telbar oder als Erbe oder 

Erbeserbe. Ja, auch diese 

werden zu unseren Lebzei-

ten wohl nicht zurückgege-

ben oder entschädigt, doch 

die Schäden und Verluste, 

um die es in dem FAZ-Arti-

kel geht, sind Schäden und 

Verluste in Mitteldeutsch-
land. Dort, und nur dort, 

fand die angesprochene 
„Bodenreform“ statt. 

Auf einer Veranstaltung in 

Nordrhein-Westfalen stell-

te die Festrednerin die 

Frage an den Anfang ihrer 

Rede, inwiefern der 3. Ok-

tober ein Nationalfeiertag 

sei. Es sei ein Tag der Wen-

de, die die Ostdeutschen 

und die Westdeutschen zur 

Einheit zusammengeführt 
habe. 

Nun, der Tag hat sicherlich 

zusammengeführt, aber die 

Ostdeutschen und die 

Westdeutschen? Wir Ost-

deutschen wurden jeden-

falls nicht zusammenge-

führt. Im Gegenteil, der 

Verlust unserer Heimat 

wurde durch den Zwei-

plus-Vier-Vertrag auf ewig 

zementiert. Aber vielleicht 

dauert dieses „ewig“ gar 

nicht ewig? Vielleicht dau-

ert es, wie die dritte pol-

nische Teilung „nur“ 123 

Jahre? Vielleicht auch län-

ger. Doch die Geschichte 
ist gerecht. 

 

 

Mit landsmannschaftlichen 
Grüßen bin ich Ihr 

Wilhelm Kreuer 

Vorsitzender 

der Landesgruppe NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diese Behauptung ist im Übrigen falsch, denn es war die DDR, die die Sowjetunion seinerzeit zu der Erklärung 

drängte, die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der Besatzungsmacht keiner Überprüfung oder Neubewertung durch 

die deutschen Gerichte oder andere deutsche Staatsorgane zu unterwerfen. Man wollte vor allem Rücksicht 

nehmen auf die von den Bodenreformen Begünstigten – deren Stimmen waren unerlässlich für einen Wahlsieg 

von Helmut Kohl und Lothar de Maizière bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990. 

Formulierungshilfe hierzu kam aus dem bundesdeutschen Justizministerium – man nahm sich die entsprechenden 

Vorbehalte der Westalliierten im Überleitungsvertrag zum Vorbild. In diesem Vertrag aus dem Jahr 1952 wurden 

verschiedene Reglungen hinsichtlich der Bestandskraft von Entscheidungen und Maßnahmen der Westalliierten 
getroffen. Vorrangig ging es um die Frage, welche Rechtsakte der Alliierten von der deutschen Staatsgewalt als 

weder reversibel noch justiziabel akzeptiert werden mussten. Diese Regelungen sind übrigens immer noch gültig; 

sie wurden durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag nicht tangiert. 
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Herzliche Einladung zur Frühjahrstagung 

Auf den Referenten auf unserer Frühjahrstagung am 16. März 2019, Dr. Menno Aden, darf ich 

besonders hinweisen. Das Thema seines Vortrags wird lauten: "Preußen und die deutsche Kultur 

des 19. Jahrhunderts". Menno Aden ist ein Kenner und Freund Ostpreußens, wie es nur wenige 

gibt. Aus seiner Ankündigung darf ich zitieren: „Der fernste deutsche Ort in Ostpreußen heißt 

oder hieß Nimmersatt, als wollte er sagen: Hier ist Schluss. Verloren? Ostpreußen ist … der west-

liche Pfeiler der mythischen Brücke, die Deutschland mit dem weiteren Osten, insbesondere mit 

Russland verbindet. Über diese Brücke, welche so viele deutsch-russische Gemeinsamkeiten über-

spannt, sollten wir heute zuversichtlich gehen. Ohne Russland und den Osten ist Europa nicht 

ganz. Ostpreußen hat daher heute eine Bedeutung, die es als deutsche Provinz niemals hatte. 

Schade ist, dass wir Deutschen unser ostdeutsches Erbe nicht mehr kennen und fast verleugnen. 

Den immer noch erstaunlich guten Ruf, den Deutschland als Wissenschafts- und Kulturnation in 

der Welt genießt, verdanken wir nicht nur dem Mercedesstern, sondern vielleicht sogar zum 

größten Teil [den großen Preußen und Ostpreußen].“ 

Klammerzusatz: W.K. 

 
Klimawandel – spielte Ostpreußen eine Vorreiterrolle? 
 
Jürgen Elsässer, Chefredakteur und Mitherausgeber des Monatsmagazins COMPACT, äußerte 

sich kürzlich zum Thema Klimawandel: „Bayern und Österreich versinken im Schnee. In den Al-

pen wird von beiden Seiten die Armee eingesetzt, um abgeschnittene Dörfer mit schweren Ket-

tenfahrzeugen zu versorgen. Mittlerweile zieht die Kaltfront nach Norden, auch Teile von Sach-

sen ächzen, teilweise fällt dort der Strom aus. 

 

Die einen freuen sich über die weiße Pracht, Kinder haben vielerorts schulfrei. Autofahrer ande-

rerseits werden wahnsinnig, die Straßen sind nicht passierbar! … Nur hartnäckige Klimaschwind-

ler versuchen, diese Wetterlage mit ihrem Dogma irgendwie in Verbindung zu bringen: Das Pots-

dam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) will jedenfalls einen Zusammenhang zwischen den 

aktuellen Schneemassen in den Alpen und dem Klimawandel nicht ausschließen. 'Die Atmosphä-

re ist wärmer geworden, deshalb gibt es mehr Feuchtigkeit', sagte der Klimaforscher Peter 

Hoffmann der dpa.“ 

 

Anmerkung: Wenn die Schneemassen dieses Winters in Österreich, Bayern und im Erzgebirge 

von den „Experten“ des PIK auf den Klimawandel zurückgeführt werden, dann, ja dann darf mit 

Recht behauptet werden: Wie viele andere Entwicklungen geht auch der Klimawandel von unse-

rem geliebten Ostpreußen aus, denn dort waren die Winter schneereich und die Sommer heiß… 

 

Anmerkung: W.K. 
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Liebe Mitglieder, 

am Sonnabend, dem 16. März 2019, wird die diesjährige Delegiertenversammlung – die-

ses Mal mit Neuwahlen – stattfinden. Das Anmeldeformular ist auf Seite 9 abgedruckt. 

Bitte nehmen Sie zahlreich teil. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch. Ich möchte 

Ihre Aufmerksamkeit auf einige Vorschriften der Satzung der Landesgruppe hinweisen 

(Auszüge): 

§ 8 

Der erweiterte Vorstand umfasst den geschäftsführenden Vorstand und je einen Vertreter der Gruppe 

eines Regierungsbezirkes. Der jeweilige Vertreter wird von der Versammlung der Gruppen eines 
Regierungsbezirkes (Bezirkstagung) zur Wahl vorgeschlagen und mit einfacher Mehrheit von der Dele-
gierten-Versammlung gewählt. Ferner gehören dem erweiterten Vorstand höchstens 5 Fachreferenten 

an, die vom geschäftsführenden Vorstand für die Dauer seiner Amtszeit berufen werden. Aufgabe des 

erweiterten Vorstandes ist die Führung der Landesgruppe, insbesondere entsprechend der Zweck-

setzung im § 2 der Satzung. Er wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens halbjährlich einberufen. 

Er muß einberufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder des erweiterten Vorstandes es beantragen. 
  

§ 9 

Die Delegiertenversammlung besteht aus dem im Amt befindlichen erweiterten Vorstand und den 
Vorsitzenden der Kreis- und Ortsgruppen. Die Gruppen können Vertreter mit Vollmachten entsenden. 
Vertretung mehrerer Stimmen durch eine Person ist ausgeschlossen. Die Gruppen haben für je 50 
zahlende Mitglieder eine Stimme. 

§ 10 

Die Delegiertenversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Genehmigung des Protokolls, Entgegenahme des Tätigkeits- und Kassenberichtes, 

     Beschlussfassung über den Haushalt 

 b) Wahl des Vorstandes 

 c) Wahl der Kassenprüfer 

 d) Wahl der Mitglieder des Ehrengerichtes 

 e) Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter und des Schiedsgerichtes. 

Alle Beschlüsse der Delegiertenversammlung sind zu protokollieren und von dem Vorsitzenden und 
Schriftführer zu unterzeichnen. 

Die Kassenprüfer sind berechtigt, jederzeit die Kassen zu prüfen. Der Delegiertenversammlung haben sie 
ein Prüfungsprotokoll vorzulegen und Bericht zu erstatten.  



 

8 
 

§ 12 

Vorstandsmitglieder im Sinne des § 8 sollen Deutsche sein, die aus Ostpreußen stammen oder sich 

durch Mitgliedschaft zu einer Mitgliederorganisation der Landesgruppe zu ihren Zielen bekennen. 
Wiederwahl ist zulässig. 

§ 13 

Das Stimmrecht von Mitgliedern, die mehr als drei Monate den Beitrag rückständig sind, ruht. 

§ 14 

Die von den Mitgliedern zu leistenden Beiträge werden jährlich von der Delegiertenversammlung mit 
dem Haushalt beschlossen. 

§ 15 

Alle Abstimmungen erfolgen in einfacher Stimmenmehrheit. Für Satzungsänderung ist ¾ Mehrheit 

erforderlich. Anträge auf Satzungsänderung sind spätestens 8 Wochen vor der Delegiertenversammlung 
einzureichen. 

§ 16 

Es sind beschlussfähig: 

a) der geschäftsführende Vorstand bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern, 

b) der erweiterte Vorstand bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder und des Vorsitzenden 

    oder stellvertretende Vorsitzende, 

c) die Delegiertenversammlung, wenn sie satzungsgemäß einberufen worden ist. 
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Abdruck nur mit Quellenangabe erlaubt. 

 
Herausgeber: Landsmannschaft Ostpreußen, Landesgruppe Nordrhein-Westfalen e.V. 

Vereinsregister Nr. 4172, AG Düsseldorf 
Geschäftsstelle: Brigitte Gomolka, Buchenring 21, 59929 Brilon 

Telefon: 0 29 64 – 10 37, Telefax: 0 29 64 – 94 54 59 
E-Post: Geschaeftsstelle@Ostpreussen-NRW.de 

Internet: www.Ostpreußen-NRW.de 
Bankverbindung und Spendenkonto: DE89 3005 0110 0073 0020 73 


